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Lohnausweise / 

Steuererklärung ab 
1. Januar 2016 
 

Ab der Steuerperiode 2016 

können Arbeitnehmer bei 

der direkten Bundes-

teuer für den Arbeitsweg 

nur noch maximal Fr. 

3'000 pro Jahr in Abzug 

bringen.  

 

Bei der Staats- und Kan-

tonssteuer haben viele 

Kantone den Pendlerabzug 

ebenfalls begrenzt. Hier 

finden Sie die Abzüge ein-

zelner Kantone, soweit be-

kannt:  

AI: keine Begrenzung 

AR: Fr. 6‘000 ab Steuer-

jahr 2015 

AG: Fr. 7‘000 ab 2016 

BE: Fr. 6‘700 ab 2016 

BL: Fr. 6‘000 ab 2017 

BS: Fr. 3‘000 ab 2016 

SG: Fr. 3‘655 (GA 2. Klas-

se Erw.) ab 2016 

Fr. 3‘860 (GA 2. Klasse 

Erw.) ab 2017 und 

Kürzung der Arbeitstage 

von 230 auf 220. 

TG: Fr. 6‘000 und Kür-

zung Kilometerentschädi-

gung von Fr. 0.70 auf Fr. 

0.60 ab 2016. 

ZH: Fr. 3‘000 angedacht 

ab 2017 

GR: keine Begrenzung 

SZ: Fr. 6‘000 angedacht 

ab 2017 

SH: Fr. 6‘000 ab 2016 

GL: keine Beschränkung 

ZG: Fr. 6‘000 ab 2017 

LU: keine Begrenzung 

 

Geschäftsfahrzeuge:  

Die Begrenzung des Fahrt-

kostenabzugs hat auch 

Auswirkungen auf die De-

klaration im Lohnausweis: 

Arbeitgeber haben bei Mit-

arbeitern, die über ein Ge-

schäftsauto verfügen, neu 

den prozentmässigen An-

teil des Aussendienstes zu 

bescheinigen. (Quelle: 

Eidg. Steuerverwaltung) 

 

 
Verschärfte 

Anforderungen an 
die Warenbezeich-

nungen bei der 
Verzollung 
 

Zollanmeldungen basieren 

auf der korrekten Bezeich-

nung der ein- oder auszu-

führenden Waren. Das be-

deutet, dass eine korrekte 

Zolltarifnummer und eine 

möglichst genaue Waren-

beschreibung angegeben 

werden muss. Diese Wa-

renbeschreibungen waren 

in der Vergangenheit häu-

fig ungenau oder zu wenig 

aussagekräftig. 

 

Ab dem 1. Januar 2017 

wollen die Zollbehörden 

Zollanmeldungen mit un-

genauen Warenbezeich-

nungen zur Berichtigung 

zurückweisen.  

Falls aufgrund der ver-

wendeten IT-Systeme 

grössere Anpassungen 

notwendig sind, gewährt 

der Zoll eine Übergangs-

frist bis zum 1.1.2018. 

Wer von dieser Über-

gangsfrist profitieren will, 

muss dem Zoll schriftlich 

erklären, dass er mit der 

entsprechenden Anpas-

sung seines IT-Systems 

befasst ist. Das Zirkular 

der EZV führt die Angaben 

auf, die mit dieser Erklä-

rung gemacht werden 

müssen. (Quelle: Eidg. 

Zollverwaltung)  

 
 

Software-Lizenzen 
dürfen weiter-

verkauft werden 
 
Der europäische Gerichts-

hof hat entschieden, dass 

Nutzer gebrauchte Soft-

ware-Lizenzen generell 

weiterverkaufen dürfen. 

Der Weiterverkauf gilt laut 

Gericht auch dann, wenn 

die Software im Internet 

gekauft oder von dort her-

untergeladen wurde. Es ist 

aber verboten, die Soft-

ware für den Weiterver-

kauf zu kopieren. Das 

Luxemburger Urteil ist ein 

Erfolg für die deutsche 

Firma UsedSoft, die mit 

Dezember 2016  



gebrauchter Software 

handelt, im Streit mit der 

US-Firma Oracle. Mit dem 

Verkauf der Software sei-

en die Rechte des Herstel-

lers an den betreffenden 

Kopien erschöpft, erklär-

ten die Richter des Euro-

päischen Gerichtshofs zur 

Begründung. Dabei könne 

es keine Rolle spielen, ob 

es sich um eine CD-Rom 

oder DVD oder um eine 

«nicht körperliche» Kopie 

aus dem Internet handelt. 

Falls der mit dem Kauf ab-

geschlossene Lizenzver-

trag ein dauerhaftes Nut-

zungsrecht vorsieht, sei 

dies nicht an den Erstkäu-

fer gebunden.  

 

 
Fristlose Entlassun-

gen: Bei folgenden 

Umständen hat das 
Bundesgericht 

zugestimmt:  
 
Das Bundesgericht hat bei 

den folgenden Verletzun-

gen der Treuepflicht des 

Mitarbeiters einer fristlo-

sen Entlassung zuge-

stimmt: 

 der leitende Angestellte 

einer staatlich subven-

tionierten Stiftung, der 

ohne Genehmigung des 

Arbeitgebers einer Ne-

benbeschäftigung nach-

geht und diesen Ver-

dienst nicht versteuert; 

 der leitende Angestell-

te, der zusammen mit 

einem Mitarbeiter wäh-

rend der Arbeitszeit die 

Gründung eines Kon-

kurrenzunternehmens 

vorbereitet; 

 der leitende Angestell-

te, der kurz vor Beendi-

gung des Arbeitsver-

hältnisses zusammen 

mit sechs weiteren Per-

sonen ein Konkurrenz-

unternehmen gründet; 

 der leitende Bankange-

stellte, der einen neuen 

Kunden akquiriert , um 

dessen potentiell nega-

tive Auswirkungen auf 

den Ruf und andere In-

teressen des Arbeitge-

bers er weiss. 

 

Ebenso stimmte das Ge-

richt bei folgenden Um-

ständen der fristlosen 

Kündigung zu: 

 wiederholte Manipulati-

on des Arbeitszeiterfas-

sungssystems; 

 Diebstahl einer Flasche 

Wein aus dem Lagerbe-

stand des Betriebsres-

taurants; 

 Verlassen des mit bei-

nahe zwanzig jugendli-

chen Passagieren be-

setzten Schulbusses bei 

laufendem Motor wäh-

rend fünf bis zehn Mi-

nuten, um private Ein-

käufe zu tätigen; 

 Verweigerung der Lohn-

fortzahlung bzw. Veran-

lassung der Versiche-

rungsleistung während 

unfall- bzw. krankheits-

bedingter Arbeitsunfä-

higkeit (für den Arbeit-

nehmer); 

 Ankündigung eigen-

mächtigen Ferienbe-

zugs, nachdem bereits 

mehrfach krankheitsbe-

dingtes Fernbleiben von 

der Arbeit nicht oder 

verspätet mit einem 

Arztzeugnis belegt wur-

de; 

 Annahme von Bonus-

zahlungen durch einen 

leitenden Angestellten, 

die dem Arbeitgeber 

zustanden. 

Das Bundesgericht spricht 

sich bei der Frage, wann 

die Schwelle zum wichti-

gen Grund überschritten 

ist, konstant gegen starre 

Leitlinien aus und ent-

scheidet individuell. 

Es lassen sich daher kaum 

Situationen beschreiben, 

welche typischerweise eine 

fristlose Kündigung recht-

fertigen; vielmehr sind in 

jedem Fall die konkreten 

Umstände zu berücksichti-

gen.  

 

 
Veränderungen der 

familiären Situation 
bei Quellensteuer 

 
Die Quellensteuer nimmt 

durch die zahlreichen aus-

ländischen Arbeitnehmer 

an Bedeutung zu. Für die 

Abrechnung der Quellen-

steuer ist der Schuldner 

der steuerbaren Leistung 

(SSL) verantwortlich, also 

der Arbeitgeber. Verän-

derungen der familiären 

Situation einer quellenbe-

steuerten Person ziehen 

auch immer Anpassungen 

der Quellensteuertarife mit 

sich. 

Deshalb ist es wichtig, die 

quellenbesteuerten Mitar-

beitenden darauf aufmerk-

sam zu machen, dass sie 

Heirat, Kinder, Aufnahme 

oder Aufgabe der Erwerbs-

tätigkeit des Partners, 

usw. umgehend dem Ar-

beitgeber melden müssen.  

 

 
Elektronische Sig-

natur mit neuen 

Nutzungsmöglich-
keiten 
 

Ab 2017 können Unter-

nehmen und Behörden die 

Integrität und Herkunft 

ihrer digitalen Dokumente 

wie z.B. Rechnungen, mit-



tels Zertifikaten garantie-

ren. Die entsprechenden 

Bestimmungen sind in der 

Totalrevision der Verord-

nung über die elektroni-

sche Signatur festgelegt, 

die der Bundesrat geneh-

migt hat. Mit der neuen 

Verordnung kann die Iden-

tität einer Person, die eine 

digitale Transaktion, wie 

beispielsweise das Eröff-

nen eines Bankkontos, 

vornehmen will, mittels 

audiovisueller Kommuni-

kation in Echtzeit festge-

stellt werden. (Quelle: 

Bundesamt für Kommuni-

kation)  

 
 

Neue Regelung des 
Vorsorgeausgleichs 

bei Scheidung 
 

Bei einer Scheidung oder 

bei der Auflösung einer 

eingetragenen Partner-

schaft wird das Guthaben 

aus der beruflichen Vor-

sorge unter den Eheleuten 

oder den Partnern/ Partne-

rinnen künftig gerechter 

aufgeteilt. Der Bundesrat 

setzt die neuen Gesetzes-

bestimmungen und die 

entsprechenden Verord-

nungsänderungen per 1. 

Januar 2017 in Kraft. 

Bestehende Renten aus 

bisherigen Scheidungsur-

teilen können unter be-

stimmten Voraussetzun-

gen innerhalb eines Jahres 

in Vorsorgerenten nach 

neuem Recht umgewan-

delt werden.  

 

 
Deutschland 

verschärft Regelung 
bei Produktmerk-

malen im 
E-Commerce 
 

Neu hat das Landsgericht 

Arnsberg entschieden, 

dass in einem Online-Shop 

die wesentlichen Merkmale 

von Produkten und Dienst-

leistungen nicht nur in der 

Artikelbeschreibung, son-

dern auch auf der Bestell-

übersichtsseite anzugeben 

sind. Diese Vorgaben sind 

auch von Schweizer Onli-

ne-Shops einzuhalten, 

welche Kunden in der EU 

bedienen.  

Ob die bisherige Praxis der 

meisten Shop-Betreiber 

genügt, nämlich die Ver-

linkung zwischen dem 

Produkt auf der Bestell-

übersichtsseite und dem 

Produktbeschrieb, ist noch 

nicht richterlich entschie-

den. Aus diesem Grund 

sind Online-Shops mit 

Kunden aus Deutschland 

nur sicher, wenn sie sämt-

liche Produkt-Merkmale 

auf der Bestellseite wie-

derholen. (Quelle: Urteil 

Az.: I-8 0 119/15 vom 

14.1.2016)  

 
 

Administrative 
Vereinfachungen in 

der AHV  
 
Der Bundesrat hat ent-

schieden, eine Reihe von 

Bestimmungen in der Ver-

ordnung über die Alters- 

und Hinterlassenenversi-

cherung (AHVV) zu än-

dern, um die administrati-

ven Verfahren für Arbeit-

geber und Durchführungs-

stellen zu erleichtern. So 

erhalten neu die Versi-

cherten ihren Versiche-

rungs-Ausweis nicht mehr 

automatisch zugestellt, da 

die Angaben wie AHV-Nr. 

usw. auch auf den Kran-

kenversicherungen ausge-

stellten Ver-sichertenkarte 

verfügbar sind.  

Eine weitere Änderung be-

trifft Personen, die für ei-

nen Schweizer Arbeitgeber 

im Ausland tätig sind. Ge-

genwärtig müssen Arbeit-

nehmende, die weiterhin 

im schweizerischen Sozial-

versicherungssystem ver-

sichert bleiben wollen, 

gemeinsam mit ihrem Ar-

beitgeber ein schriftliches 

Gesuch einreichen. Künftig 

kann der Arbeitgeber die-

ses Gesuch über ein im 

Bereich der Versicherungs-

unterstellung vorgesehe-

nes Informationssystem 

auch elektronisch ein-

reichen. Für die Arbeit-

nehmenden entfällt die 

Pflicht der Gesuchsein-

reichung.  

Die Änderungen der AHV-

Verordnung treten am 1. 

Januar 2017 in Kraft.  
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